
Urheberrecht-Copyright, by equipe-foto.de  
 
Alle von uns erworbenen Bild- und Textmaterialien sind Copyright geschützt. Die Bildmaterialien sowie der Inhalt auf 
unserer Webseite sind urheberrechtlich geschützt, dass heißt, jegliche digitale und analoge Vervielfältigung oder 
Veröffentlichung bedarf unserer vorherigen Zustimmung. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das die Einräumung von Nutzungsrechten gesondert Honorarpflichtig ist. Wir 
verweisen auf §11, §13, §15, §31 sowie §72 UrhG. 
 
Bei Nichtbeachtung behalten wir uns eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das UrhG, sowie eine 
Schadensersatzforderung vor. 
 
Ist kein Honorar vereinbart werden die Bildhonorare nach MFM (Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing) zu Grunde 
gelegt. 
 
Bei nicht genehmigter Nutzung werden wir das 5-fache des Honorars in Rechnung stellen. 
 
Auszu ̈ge zum Gesetz u ̈ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte  
 (Urheberrechtsgesetz)  
vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273)  
 
zuletzt gea ̈ndert durch Artikel 6 des „Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums“ vom 7.7.2008 (BGBl. Teil I/2008, S. 1201ff); Inkrafttreten am 1.9.2008  

Abschnitt 1 Allgemeines  

§ 1 Allgemeines  

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses 
Gesetzes.  

Abschnitt 2 Das Werk  

§ 2 Geschützte Werke  

(1) Zu den geschu ̈tzten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:  

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
2. Werke der Musik; 
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe 
solcher Werke;  

5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die a ̈hnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 7. Darstellungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 
Darstellungen.  

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur perso ̈nliche geistige Schöpfungen.  

§ 6 Veröffentlichte und erschienene Werke  



(1) Ein Werk ist vero ̈ffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden ist. 
(2) Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfa ̈ltigungsstücke  

des Werkes nach ihrer Herstellung in genu ̈gender Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder in 
Verkehr gebracht worden sind. Ein Werk der bildenden Künste gilt auch dann als erschienen,  

wenn das Original oder ein Vervielfältigungsstück des Werkes mit Zustimmung des Berechtigten bleibend der 
Öffentlichkeit zugänglich ist.  

§ 7 Urheber  

Urheber ist der Schöpfer des Werkes.  

Abschnitt 4 
Inhalt des Urheberrechts Unterabschnitt 1 Allgemeines  

§ 11 Allgemeines  

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum 
Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen  

Vergütung für die Nutzung des Werkes.  

Unterabschnitt 2 Urheberpersönlichkeitsrecht  

§ 12 Veröffentlichungsrecht  

(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist.  

(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange 
weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung 
veröffentlicht ist.  

§ 13 Anerkennung der Urheberschaft  

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. 2Er kann  

bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.  

§ 14 Entstellung des Werkes  

Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die 
geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden.  

Unterabschnitt 3 Verwertungsrechte  

§ 15 Allgemeines  



(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfasst 
insbesondere 
1. das Vervielfa ̈ltigungsrecht (§ 16), 
2. das Verbreitungsrecht (§ 17),  

3. das Ausstellungsrecht (§ 18). 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben 
(Recht der o ̈ffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. 2Zur 
Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen 
das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen 
verbunden ist. 
§ 16 Vervielfältigungsrecht 
(1) Das Vervielfa ̈ltigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob 
vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. 
(2) Eine Vervielfältigung ist auch die U ̈bertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von 
Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf 
einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen 
handelt.  

$ 17 Verbreitungsrecht  

(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit 
anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im 
Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme 
der Vermietung zula ̈ssig.  

(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar 
Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. 2Als Vermietung gilt jedoch nicht die Überlassung von Originalen 
oder Vervielfältigungsstücken  

1. von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder 
2. im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, bei der Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden.  

§ 18 Ausstellungsrecht  

Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der 
bildenden Künste oder eines unvero ̈ffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen.  

Unterabschnitt 2 Nutzungsrechte  

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten  



(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einra ̈umen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen 
(Nutzungsrecht). 2Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder 
inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.  

(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine 
Nutzung durch andere ausgeschlossen ist. 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf 
die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen.  

(2)Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. 
(4) (weggefallen) 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so 
bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich 
erstreckt. Entsprechendes gilt fu ̈r die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder 
ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen 
Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.  

§ 32 Angemessene Vergütung  

(1) Der Urheber hat fu ̈r die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf die 
vertraglich vereinbarte Vergu ̈tung. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als 
vereinbart. 
(3)Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Vertragspartner die 
Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene Vergütung gewährt 
wird.  

(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergu ̈tungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist angemessen. Im Übrigen ist die 
Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, was im Gescha ̈ftsverkehr nach 
Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter 
Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicher Weise zu leisten ist.  

(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 und 2 abweicht, kann der 
Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch 
anderweitige Gestaltungen umgangen werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für 
jedermann einräumen.  

(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, soweit die Vergütung für die Nutzung seiner Werke 
tarifvertraglich bestimmt ist.  

§ 34 Übertragung von Nutzungsrechten  

(1) Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der Urheber darf die Zustimmung 
nicht wider Treu und Glauben verweigern. 
(2) Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 4) Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk 
aufgenommenen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung des Urhebers des Sammelwerkes.  

(3) Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der 
Gesamtvera ̈ußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung 
von Teilen eines Unternehmens geschieht. Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung 
des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Satz 2 findet auch dann 



Anwendung, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts wesentlich 
ändern.  

(4) Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit dem 
Urheber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der Urheber der Übertragung des Nutzungsrechts nicht 
im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat.  

(5) Der Urheber kann auf das Ru ̈ckrufsrecht und die Haftung des Erwerbers im Voraus nicht verzichten. Im Übrigen 
können der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes vereinbaren.  

Teil 4 
Gemeinsame Bestimmungen fu ̈r Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Abschnitt 2 Rechtsverletzungen  

Unterabschnitt 1 
Bürgerlich-rechtliche Vorschriften; Rechtsweg  

§ 97 Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz  

(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von 
dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die 
Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage 
des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergu ̈tung hätte entrichten müssen, wenn er die 
Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), 
Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§73) können auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht.  

§ 97a 
Abmahnung 
(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung abmahnen und ihm 
Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten 
Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangt werden. 
(2) Der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen für die 
erstmalige Abmahnung beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung 
außerhalb des gescha ̈ftlichen Verkehrs auf 100 Euro. 
§ 98 Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der Vervielfältigungsstücke (1) Wer das Urheberrecht oder ein 
anderes nach diesem Gesetz geschu ̈tztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung 
der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur 
rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist 
entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Vorrichtungen  

anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser Vervielfältigungsstücke gedient haben. 
(2) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von 
dem Verletzten auf Ru ̈ckruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung 
bestimmten Vervielfältigungsstücken oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch 
genommen werden.  



(3) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlangen, dass ihm die 
Vervielfältigungsstücke, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene Vergütung, welche die 
Herstellungskosten nicht übersteigen darf, überlassen werden.  

(4) Die Anspru ̈che nach den Absa ̈tzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Maßnahme im Einzelfall 
unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu 
berücksichtigen. 
(5) Bauwerke sowie ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und Vorrichtungen, deren Herstellung und 
Verbreitung nicht rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehenen Maßnahmen.  

§ 95c Schutz der zur Rechtewahrnehmung erforderlichen Informationen  

(1) Von Rechtsinhabern stammende Informationen für die Rechtewahrnehmung dürfen nicht entfernt oder verändert 
werden, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem Vervielfältigungsstück eines Werkes oder eines 
sonstigen Schutzgegenstandes angebracht ist oder im Zusammenhang mit der o ̈ffentlichen Wiedergabe eines solchen 
Werkes oder Schutzgegenstandes erscheint und wenn die Entfernung oder Veränderung wissentlich unbefugt erfolgt 
und dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung von 
Urheberrechten oder verwandter Schutzrechte veranlasst, ermo ̈glicht, erleichtert oder verschleiert.  

(2) Informationen für die Rechtewahrnehmung im Sinne dieses Gesetzes sind elektronische Informationen, die Werke 
oder andere Schutzgegenstände, den Urheber oder jeden anderen Rechtsinhaber identifizieren, Informationen über die 
Modalitäten und Bedingungen für die Nutzung der Werke oder Schutzgegenstände sowie die Zahlen und Codes, durch 
die derartige Informationen ausgedrückt werden. 
(3) Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Informationen für die Rechtewahrnehmung unbefugt entfernt 
oder geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt verbreitet, zur Verbreitung eingeführt, gesendet, öffentlich 
wiedergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen 
nach bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder verwandter Schutzrechte 
veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert.  

§ 95d Kennzeichnungspflichten  

(1) Werke und andere Schutzgegensta ̈nde, die mit technischen Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich sichtbar 
mit Angaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu kennzeichnen. 
(2) Wer Werke und andere Schutzgegensta ̈nde mit technischen Maßnahmen schützt, hat diese zur Ermöglichung der 
Geltendmachung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen oder seiner Firma und der zustellungsfähigen 
Anschrift zu kennzeichnen. Satz 1 findet in den Fällen des § 95b Abs. 3 keine Anwendung.  

§ 96 Verwertungsverbot  

(1) Rechtswidrig hergestellte Vervielfa ̈ltigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben 
benutzt werden.  

§ 107 Unzulässiges Anbringen der Urheberbezeichnung  

(1) Wer 1. auf dem Original eines Werkes der bildenden Ku ̈nste die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) ohne 
Einwilligung des Urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes Original verbreitet, 
2. auf einem Vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes der bildenden Ku ̈nste die 
Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art anbringt, die  



dem Vervielfa ̈ltigungsstück, der Bearbeitung oder Umgestaltung den Anschein eines Originals gibt, oder ein derart 
bezeichnetes Vervielfältigungsstück, eine solche Bearbeitung oder Umgestaltung verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe 
bedroht ist.  

§ 108a Gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung  

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe. (2) Der Versuch ist strafbar.  

 


